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§ 5 Oö. VGGB
 Oö. VGGB - Verordnung betreffend die Geschäfts- und Gebarungsordnung des Oö.

Brandverhütungsfonds

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

§ 5

Rechnungsabschluß

 

Bis spätestens 30. April eines jeden Jahres hat die Brandverhütungsstelle für Oberösterreich der Landesregierung

einen Rechnungsabschluß über das vergangene Geschäftsjahr zum Nachweis der ordnungsgemäßen Gebarung

vorzulegen.
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